
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

 15. Der Verlag liefert mit der 
Rechnung auf Wunsch einen Anzeigen-
beleg. Je nach Art und Umfang des 
Anzeigenauftrages werden Anzeigen-
ausschnitte, Belegseiten oder vollständige 
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so tritt 
an seine Stelle eine rechtsverbindliche 
Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der 
Anzeige.
 16. Kosten für die Anfertigung 
bestellter Druckstöcke, Matern und 
Zeichnungen sowie für vom Auftrag-
geber gewünschte oder zu vertretende 
erhebliche Änderungen ursprüng-
lich vereinbarter Ausführungen 
hat der Auftraggeber zu tragen.
 17. Aus einer Auflagenminderung 
kann ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamt-
durchschnitt des mit der ersten Anzeige 
beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise zuge-
sicherte durchschnittliche Auflage oder 
– wenn eine Auflage nicht zugesichert 
ist – die durchschnittlich verkaufte (bei 
Fachzeitschriften gegebenenfalls die 
durchschnittlich tatsächlich verbreitete) 
Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird. Eine Auflagenmin-
derung ist nur dann ein zu Preismin-
derung berechtigender Mangel, wenn 
sie bei einer Auflage bis zu
 50.000 Exemplaren 20 v.H.,
bei einer Auflage bis zu
 100.000 Exemplaren 15 v.H., 
bei einer Auflage bis zu
 500.000 Exemplaren 10 v.H., 
bei einer Auflage über
 500.000 Exemplaren 5.v.H., 
beträgt. Darüber hinaus sind etwaige 
Preisminderungs- und Schadensersatz-
ansprüche ausgeschlossen, wenn der 
Verlag dem Auftraggeber vor dem 
Absinken der Auflage so rechtzeitig 

Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor 
Erscheinen der Anzeige vom Vertrag 
zurücktreten konnte. 
 18. Die Pflicht zur Aufbewahrung 
von Druckunterlagen endet drei Monate 
nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, 
sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen worden ist.
 19. Erfüllungsort ist der Sitz des 
Verlages. Ausschließlicher Gerichtsstand 
ist ebenfalls der Sitz des Verlages. 
 20. Abweichend von Ziff.17 berech-
tigt eine Auflagenminderung bei Titeln, 
die heftbezogene  Auflagendaten ver-
öffentlichen, nur dann zu einer Preismin-
derung, wenn und soweit sie bei einer 
Auflage von bis zu 500.000 Exemplaren 
10 v. H. und bei einer Auflage von über 
500.000 Exemplaren 5 v. H. überschrei-
tet (Schwankungsbreite). Die Höhe der 
Preisminderung errechnet sich aus der 
prozentualen Abweichung von der 
garantierten Auflage abzüglich der 
nach Absatz 1 berechneten zulässigen 
Schwankungsbreite. Die der Garantie zu-
grunde liegende Auflage ist die gesamte 
verkaufte Auflage im Sinne der Definition 
der IVW. Sie errechnet sich für das 
Insertionsjahr aus dem Auflagendurch-
schnitt der vier Quartale vor dem 
Insertionsjahr, soweit nicht vom Verlag 
eine absolute Auflagenzahl als Garantie 
in der jeweiligen Preisliste angegeben 
wurde. Voraussetzung für einen Anspruch 
auf Preisminderung ist ein rabattfähiger 
Abschluss auf Basis der Mengenstaffel 
und für mindestens drei Ausgaben 
Grundlage für die Berechnung der 
Preisminderung ist der Auftrag pro 
Unternehmen, soweit nicht bei Auftrags-
erteilung eine Abrechnung nach Marken, 
die bei Auftragserteilung zu definieren 
sind, vereinbart wurde. Die mögliche 
Auflagenminderung errechnet sich als 
Saldo der Auflagenüber- und Auflagen-
unterschreitungen der belegten Aus-

gaben innerhalb des Insertionsjahres. 
Die Rückvergütung erfolgt am Kampagnen-
ende auf Basis des Kundennettos unter 
Berücksichtigung der bereits gewährten 
Agenturvergütung als Naturalgutschrift 
oder, wenn dies nicht mehr möglich ist, 
als Entgelt. Ein Anspruch auf Rückver-
gütung besteht nur, wenn die Rückver-
gütungssumme mindestens 2.500,– Euro 
beträgt.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen 
des Verlages:
 a) Die Werbungsmittler und Werbe-
agenturen sind verpflichtet, sich in ihren 
Angeboten, Verträgen und Abrechnungen 
mit den Werbungtreibenden an die 
Preisliste des Verlages zu halten. Die vom 
Verlag gewährte Mittlungsvergütung 
darf an die Auftraggeber weder ganz 
noch teilweise weitergegeben werden.
 b) Die allgemeinen und die zusätz-
lichen Geschäftsbedingungen des 
Verlages gelten sinngemäß auch für 
Aufträge über Beikleber, Beihefter oder 
technische Sonderausführungen. Jeder 
Auftrag wird erst nach schriftlicher 
Bestätigung durch den Verlag rechtsver-
bindlich.
 c) Eine Änderung der Anzeigenpreis-
liste gilt ab Inkrafttreten auch für laufen-
de Aufträge, nicht jedoch vor Ablauf von 
3 Monaten nach Bekanntgabe.
 d) Wenn für konzernangehörige 
Firmen die gemeinsame Rabattierung 
beansprucht wird, ist die schriftliche 
Bestätigung einer Kapitalbeteiligung 
von mehr als 50% erforderlich.
 e) Der Auftraggeber trägt allein die 
Verantwortung für den Inhalt und die 
rechtliche Zulässigkeit der für die Inser-
tion zur Verfügung gestellten Text- und 
Bildunterlagen. Dem Auftraggeber 
obliegt es, den Verlag von Ansprüchen 
Dritter freizustellen, die diesen aus der 
Ausführung des Auftrages, auch wenn 

er storniert sein sollte, gegen den Verlag 
erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflich-
tet, Aufträge und Anzeigen daraufhin 
zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter 
beeinträchtigt werden. Erscheinen stor-
nierte Anzeigen, so stehen dem Auftrag-
geber etwaige Ansprüche daraus nur 
im Rahmen der vorstehend abgedruckten 
Ziffer 10 der allgemeinen Geschäfts-
bedingungen zu.
 f) Bei Betriebsstörungen oder 
Eingriffen durch höhere Gewalt (z.B. 
Arbeitskämpfe, Beschlagnahme und 
dgl.) hat der Verlag Anspruch auf 
volle Bezahlung der veröffentlichten 
Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80% 
der garantierten verkauften Auflage 
erfüllt sind. Geringere Leistungen sind 
nach dem Tausender-Seitenpreis gemäß 
der im Tarif genannten garantierten ver-
kauften Auflage zu bezahlen.
 g) Die Übersendung von mehr als 
zwei Farbvorlagen, die nicht terminge-
rechte Lieferung der Druckunterlagen 
und der Wunsch nach einer von der 
Vorlage abweichenden Druckwieder-
gabe können Auswirkungen auf Platzie-
rung und Druckqualität verursachen. 
Etwaige Ansprüche hieraus können 
lediglich im Rahmen der vorstehend 
abgedruckten Ziffer 10 der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen geltend gemacht 
werden. Der Verlag muss sich die 
Berechnung entstehender Mehrkosten 
vorbehalten. 

Stand: Oktober 2007  

 1. Anzeigenauftrag bzw. Fremdbei-
lagenauftrag im Sinne der nachfolgen-
den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ist der Vertrag über die Veröffentlichung 
bzw. Beilegung einer oder mehrerer 
Anzeigen bzw. Fremdbeilagen eines 
Werbebetreibenden in einer Druckschrift 
zum Zweck der Verbreitung.
 2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel 
innerhalb eines Jahres nach Vertrags-
abschluss abzuwickeln. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf 
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist 
der Auftrag innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinen der ersten Anzeige abzu-
wickeln, sofern die erste Anzeige inner-
halb der in Satz 1 genannten Frist ab-
gerufen und veröffentlicht wird.
 3. Bei Abschlüssen ist der Auftrag-
geber berechtigt, innerhalb der verein-
barten bzw. der in Ziffer 2 genannten 
Frist auch über die im Auftrag genann-
te Anzeigenmenge hinaus weitere 
Anzeigen abzurufen.
 4. Wird ein Auftrag aus Umständen 
nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechts-
pflichten, den Unterschied zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen 
Abnahme entsprechenden Nachlass dem 
Verlag zu erstatten. 
Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im 
Risikobereich des Verlages beruht. 
 5. Für die Aufnahme von Anzeigen 
und Fremdbeilagen in bestimmten 
Nummern, bestimmten Ausgaben oder 
an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, 
dass der Auftraggeber die Gültigkeit des 
Auftrages ausdrücklich davon abhängig 
gemacht hat. Bei rubrizierten Anzeigen 
gewährleistet der Verlag den Abdruck in 

der jeweiligen Rubrik, ohne dass dies der 
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
 6. Anzeigen, die aufgrund ihrer 
redaktionellen Gestaltung nicht als 
Anzeigen erkennbar sind, kann der 
Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich machen.
 7. Der Verlag behält sich vor, 
Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe 
im Rahmen eines Abschlusses – und 
Beilagenaufträge wegen des Inhaltes, 
der Herkunft oder der technischen Form 
nach einheitlichen Grundsätzen des 
Verlages abzulehnen, und zwar auch 
dann, wenn der Auftrag bei Geschäfts-
stellen, Annahmestellen oder Vertretern 
aufgegeben worden ist. Der Verlag hat 
ferner das Recht, auch bereits rechtsver-
bindlich bestätigte Aufträge noch zurück-
zuweisen, wenn deren Inhalt gegen 
Gesetze, behördliche Bestimmungen 
oder die guten Sitten verstößt. 
Beilagenaufträge sind für den Verlag 
erst nach Vorlage eines Musters der 
Beilage und deren Billigung bindend. 
Beilagen, die durch Format oder 
Aufmachung beim Leser den Eindruck 
eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen 
enthalten, werden nicht angenommen. 
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem 
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
 8. Für die rechtzeitige Lieferung 
des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist 
der Auftraggeber verantwortlich. Für 
erkennbar ungeeignete oder beschä-
digte Druckunterlagen oder Beilagen 
fordert der Verlag unverzüglich Ersatz 
an. Der Verlag gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im 
Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten. 
 9. Der Auftraggeber hat bei ganz 

oder teilweise unleserlichem, unrich-
tigem oder unvollständigem Abdruck der 
Anzeige Anspruch auf Zahlungsminde-
rung oder eine einwandfreie 
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, 
in dem der Zweck der Anzeige beein-
trächtigt wurde. Lässt der Verlag eine 
ihm hierfür gestellte angemessene Frist 
verstreichen oder ist die Ersatzanzeige 
erneut nicht einwandfrei, so hat der 
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungs-
minderung oder Rückgängigmachung 
des Auftrages.
 10. Wir haften nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern der Besteller 
Schadenersatzansprüche geltend 
macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit unserer 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beru-
hen. Soweit uns keine vorsätzliche 
Vertragsverletzung angelastet wird, ist 
die Schadenersatzhaftung auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintreten-
den Schaden begrenzt. 
Wir haften nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern wir schuldhaft 
eine wesentliche Vertragspflicht verlet-
zen, deren Verletzung die Erreichung 
des Vertragszwecks gefährdet; in diesem 
Fall ist aber die Schadenersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. 
Die Haftung wegen schuldhafter 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit bleibt unberührt. 
Eine weitergehende Haftung als oben 
vorgesehen ist – ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt ins-
besondere für Schadenersatzansprüche 
aus Verschulden bei Vertragsabschluss, 
wegen sonstiger Pflichtverletzungen 
oder wegen deliktischer Ansprüche 

gemäß § 823 BGB. 
Soweit die Schadenersatzhaftung uns 
gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf 
die persönliche Schadenersatzhaftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.
 11. Probeabzüge werden nur auf 
ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der 
Auftraggeber trägt die Verantwortung 
für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber 
den ihm rechtzeitig übermittelten 
Probeabzug nicht innerhalb der vom 
Verlag gesetzten Frist zurück, so gilt die 
Genehmigung zum Druck als erteilt.
 12. Sind keine besonderen Größen-
vorschriften gegeben, so wird die nach 
Art der Anzeige übliche, tatsächliche 
Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 
gelegt.
 13. Falls der Auftraggeber nicht 
Vorauszahlung leistet, werden Rechnung 
und Beleg sofort, möglichst aber vier-
zehn Tage nach Veröffentlichung der 
Anzeige übersandt. Die Rechnung ist 
innerhalb der aus der Preisliste ersichtli-
chen, vom Empfang der Rechnung an 
laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall eine andere Zahlungs-
frist oder Vorauszahlung vereinbart ist. 
Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung 
werden nach der Preisliste gewährt.
 14. Bei Zahlungsverzug oder Stun-
dung werden Verzugszinsen mit 5% 
über dem Bundesbank-Diskontsatz sowie 
die Einziehungskosten berechnet. Der 
Verlag kann, wenn die Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers gefährdet ist, die wei-
tere Ausführung des laufenden Auftrages 
bis zur Bezahlung zurückstellen und für 
die restlichen Anzeigen und Fremdbeila-
gen Vorauszahlung verlangen.


